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Vereinigung schweizerischer Bibliothekare
Association des bibliothecaires suisses

Nachrichten — Nouvelles

XII. Jahrgang — No. 7. 7. September 1936

REDAKTION : Dr. M. GODET, Schweiz. Landesbibliothek, BERN

Die Jahresversammlung
der Vereinigung schweizerischer Bibliothekare findet dieses Jahr vom
10.—12. Oktober in Bitrgclorf und Bern statt.

VAssemblee annuelle
de l'Association des bibliothdcaires suisses aura lieu du 10 au 12 oc-
tobre 1936 ä Berthoud et Berne.

Was ist Bibliothekwissenschaft?
Von Dr. Hans Lutz (Schluss)

Endlich wird gelegentlich behauptet, die Bibliothekare sollten
sich auf dem Gebiete der Gelehrtengeschichte und der Geschichte
der Universitäten, Akademien usw. betätigen23). Gewiss sollen sie

für ihren Beruf gute Kenntnisse davon haben, aber hier selbständig
zu arbeiten ist nicht ihre Aufgabe. Sie können als solche nur
Vorarbeit leisten. Es ist nicht einzusehen, warum ein Bibliothekar
besonders befähigt sein sollte, etwa die Geschichte der Schweizerischen

Naturforschenden Gesellschaft zu schreiben. Beide Gebiete
scheiden als Arbeitsfelder der Bibliothekwissenschaft aus.

3.

Wir kommen endlich zur quaestio juris.
a) Können wir von einer Bibliothekwissenschaft reden?

b) Gehört sie als Lehrfach an die Hochschulen?

3) ZfB 1933, S. 528—35.
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